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§ 6 KartG 2005 Verbot von
Vergeltungsmaßnahmen

 KartG 2005 - Kartellgesetz 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.09.2021

§ 6.

Ein Verfahren zur Abstellung des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung (§ 26) oder eine darauf gerichtete

Beschwerde an eine Amtspartei (§ 40) darf vom marktbeherrschenden Unternehmer nicht zum Anlass genommen

werden, den durch den Missbrauch unmittelbar betro6enen Unternehmer von einer weiteren Belieferung oder

Abnahme zu angemessenen Bedingungen auszuschließen.
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